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Präambel

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom
01. April 1993 (GVBI. 1992 I, S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember
1999 (GVBI. 2000 I, S. 2), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel in
ihrer Sitzung am 06. November 2001 folgende Artikelsatzung beschlossen:



Satzun~ zur Einführun~ des EURO

Artikel 1 Änderung der Abwassersatzung
in der Fassungvom 19.09.1989

- 1. § 17 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut:

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 2,60 EURO bis 5.112,90
EURO geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der
Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das
satzungsmäßige Höchstmaß nicht aus, kann es überschritten werden.



SatzunQ zur EinführunQ des EURO

Artikel 2 Änderung der Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung
in der Fassung vom 02.11.1999

1. Teil I, § 2 Abs. 3 erhält folgenden Wortlaut:

(3) Der Beitragssatz für die Neubaugebiete

1. "Galgengarten" und "Im Bücherfeld"
2. "Im neuen Feld"
3. "Am Bruchköbeler Weg"

beträgt 7,18 EURO je qm Grundstücksfläche und 7,20 EURO je Geschoßfläche.

2. Teil 11,§ 8 Abs. 8 erhält folgenden Wortlaut:

(8) Die Gebühr je so errechneten Kubikmeters Abwasser beträgt 2,60 EURO.

3. Teil 11,§ 13 Abs. 3 erhält folgenden Wortlaut:

(3) Die Kleineinleiterabgabe beträgt je Bewohner

ab 1.Januar1986 10,20 EURO

im Jahr.

4. Teil 11,§ 13 Abs. 4 erhält folgenden Wortlaut:

(4) Zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhebt die Stadt vom Abgabepflichtigen
einen Verwaltungskostenzuschlag in Höhe von 1,50 EURO pro Jahr.



Satzunq zur Einführunq des EURO

Artikel 3 Satzung über die öffentliche Fäkalschlammbeseitigung
Fäkalschlammsatzung - vom 30.09.1986

1. § 11 Abs.2 erhält folgenden Wortlaut:

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 2,60 EURO bis 511,30 EURO
geahndet werden.



SatzunQ zur EinführunQ des EURO

Artikel 4 Gebührensatzung zur Fäkalschlammsatzung vom 30.09.1986

1. § 2 Abs. 3 erhält folgenden Wortlaut:

(3) Die Gebühr beträgt 15,30 EUROje angefangenen cbm Fäkalschlamm.



SatzunQ zur EinführunQ des EURO

Artikel 5 Baugestaltungssatzungvom 11.11.1986

1. § 15 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut:

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können gern. § 82 Abs. 3 der Hess. Bauordnung mit ei-
ner Geldbuße bis zu 51.129,20 EURO geahndet werden. Zuständig für die Verfol-
gung von Ordnungswidrigkeiten ist gern. § 82 Abs. 5 der Hess. Bauordnung die
Untere Bauaufsichtsbehörde, hier der Kreisausschuß des Main-Kinzig-Kreises.



Satzun~ zur Einführun~ des EURO

Artikel 6 Gebührensatzung zu der Benutzungsordnung für die Bürgerhäuser
und Mehrzweckhallen vom 04.02.1997

Die §§ 1 bis 4 erhalten folgenden Wortlaut:

§ 1
Benutzungsgebühren

Objekt / pro Tag Ortsallsässige Veral1stalter Auswärtige Veral1stalter

Bruchköbel / Bürgerhaus

- ganzer Saal (incl. Bühne)
- Bühnenteil (incl. Bühne)
- Mittelteil
- Hochzeitssaal

- Foyer
- Bauernstube 1
- Bauernstube 2

255,70 EURO
153,40 EURO
51,10 EURO
51,10 EURO
51,10 EURO
10,20 EURO
10,20 EURO

332,30 EURO
230,10 EURO

76,70 EURO
76,70 EURO

102,30 EURO
51,10 EURO
51,10 EURO

Roßdorf / Mehrzweckhalle

-ganzer Saal (incl. Bühne)
- halber Saal
- Küche
- Kollegraum 1
- Kollegraum 2

179,00 EURO
102,30 EURO
76,70 EURO
51,10 EURO
51,10 EURO

255,70 EURO
153,40 EURO
102,30 EURO
76,70 EURO
76,70 EURO

Bei Anmietung des ganzen Saales einschließlich Küche entstehen fiir die weiteren Räume keine zusätzlichen Kosten

Niederissigheim / Meh rzweckh alle

-ganzer Saal (incl. Bühne)
- halberSaal
- Küche
- Kollegraum
- Gaststättenraum
- Sektbar

179,00 EURO
102,30 EURO
76,70 EURO
51,10 EURO
51,10EURO
51,10 EURO

255,70 EURO
153,40 EURO
102,30 EURO
76,70 EURO
76,70 EURO
76,70 EURO

Bei Anmietung des ganzen Saales einschließlich Küche entstehen für die weiteren Räume keine zusätzlichen Kosten

Oberissigheim / Bürgerhaus

- ganzer Saal (incl. Bühne)
- halberSaal
- Küche
- Kollegraum
- Gaststättenraum
- Sektbar

179,00 EURO
102,30 EURO
76,70 EURO
51,10 EURO
51,10 EURO
51,10 EURO

255,70 EURO
153,40 EURO
102,30 EURO
76,70 EURO
76,70 EURO
76,70 EURO

Bei Anmietung des ganzen Saales einschließlich Küche entstehen für die weiteren Räume keine zusätzlichen Kosten


